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Wien, 14. September 1995 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1774/J-NR/1995, 
betreffend Begleichung der Steuerschulden H.C. Artmanns aus 

öffentlichen Mitteln, die die Abgeordneten Dr. RAIDER und 

Kollegen am 14. Juli 1995 an mich gerichtet haben, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

1 Q In ."ievielen FI111en wurden Abgabenschulden auf Grund der 

RH-Kritik aus ~tteln des Fonds beglichen? 

Antwort: 

In zwei Fällen. 

2. FUr welche Personen wurden welche Betrllge an Abgabenschulden 

aus ~tteln dieses Fonds beglichen? 

Antwort: 
Kann aus Gründen des Datenschutzes nicht beantwortet werden. 

3. Welcher Betrag des gegenstllndlichen Fonds wurde zur Be­

deckung lJffentlicher Schuldigkeiten (zoB. Abgabenschuldig­

keiten, Sozialversicherungsbeitrllge, Pensionsversicherungs­

bei trllge etc.) aufgewendet? 
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Antwort: 

Der Sozial fonds vergibt richtliniengemäß Zuschüsse zur Kranken­
versicherung, wenn keine Pflichtversicherung vorliegt und zu 

einer freiwilligen Pensionsversicherung. Für alle anspruchsbe­

rechtigten Autoren betrugen die richtliniengemäß vergebenen Zu­

schüsse zur Krankenversicherung im Jahre 1994 öS 2,336.688,42, 

zur Pensionsversicherung öS 121.567,60. 

4. Welche nicht prominente Personen, die Zuwendungen aus diesem 
Fonds erhielten, kßnnen mit einer Abgleichung ihrer Abgaben­
schulden aus diesem Fonds rechnen? 

Antwort: 

In den Richtlinien des Fonds ist eine Unterscheidung zwischen 

"prominenten" und "nicht-prominenten" Personen nicht vorgese­

hen. 

5. Welche weiteren Personengruppen Ihres Einflußbereiches 
ktinnen nach dem Entstehen einer Steuerschuld m1 t Ihrer Un­
terstützung rechnen? 

Antwort: 

Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen werden Künstler 

und Künstlerinnen, die unverschuldet in eine vergleichbare 

Situation geraten, Zuschüsse aus den dafür eingerichteten Fonds 
erhalten. 
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